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Merkblatt

Vorbemerkungen 

Trockenestriche werden im Fußbodenbau ins-
besondere dann eingesetzt, wenn eine schnel-
le Verlegung gefordert wird, keine Trockenzeit 
zur Verfügung steht, keine Feuchtigkeit in den 
Bau eingetragen werden soll, wenig Gewicht auf 
Rohdecken aufgebracht werden darf oder nur 
eine geringe Aufbauhöhe zur Verfügung steht. 

Der Trockenestrich ist eine Tragschichte mit 
möglicher Dämmschichte als Fußbodenaufbau 
über der Rohdecke (tragende Konstruktion), die 
mit einem Bodenbelag versehen werden kann. 
Die zur Auswahl stehenden Systeme sind vom 
Planer hinsichtlich ihrer Gebrauchstauglich-
keit zur weiteren Verfliesung zu bestimmen, zu 
prüfen und freizugeben. Die Herstellerangaben 
bezüglich Belastung und Verlegematerialien 
stehen hier an erster Stelle. Also Informationen 
über Gewicht und Größe des Materials. Für Tro-
ckenestriche aus Gips ist die ON-R 23415 einzu-
halten. 

1.	Voraussetzungen 

Eine geschlossene Gebäudehülle ist Vorausset-
zung, um Trockenestriche ordnungsgemäß ver-
legen zu können. Diese Phase der Bautätigkeit 
ist vom Planer im Bauzeitplan gesondert zu do-
kumentieren. Eine zusätzliche Feuchtigkeits-
zufuhr nach Verlegung der Trockenestrich-Sys-
teme (z.B: durch Putz- oder Malerarbeiten) darf 
nicht erfolgen. Des Weiteren müssen alle ande-
ren Arbeiten, die Schmutz oder mechanische 
Belastungen verursachen, zum Zeitpunkt der 
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Verlegung des Trockenestrichs abgeschlossen 
sein. Die Verlegung von keramischen Fliesen 
und Platten hat unmittelbar nach der Verle-
gung des Trockenestrichs stattzufinden, um 
eine Beschädigung durch z.B. Auffeuchtung, 
Verschmutzung, Oberflächenbeschädigung u. 
dgl. zu vermeiden. Andernfalls sind geeignete 
Schutzmaßnahmen zum Schutz des Estrichs 
vom AG durchzuführen.

Dehnfugen im Trockenestrichsystem sind im 
Oberbelag zu übernehmen. Für die zulässigen 
Ebenheitstoleranzen des verlegten Fertigteile-
strichs ist die ÖNORM DIN 18202 heranzuziehen. 
Flächensprünge im Stoßbereich dürfen materi-
albedingt maximal 1 mm betragen. Feuchtigkeit 
führt bei Gipsbaustoffen zu Festigkeitsvermin-
derung und kann in Verbindung mit einem ze-
mentären System zu Ettringitbildung und somit 
zu Ablösungen der Fliesen führen. Trockenestri-
che aus Gips sind nicht für die Verlegung in W4 
Bereichen (gemäß ÖNORM B 3692) zulässig. Die 
Maximale Durchbiegung der Gesamtkonstrukti-
on des Unterbaues muss auf den Oberbelag ab-
gestimmt sein. Die verwendeten Schüttungen 
müssen für Trockenestrich-Systeme zugelassen 
sein. Die Hersteller-Richtlinien sind zu beachten. 
Schüttungen und Dämmungen sind erst unmit-
telbar vor dem Aufbringen des Trockenestrichs 
ein- bzw. aufzubringen, um eine Beschädigung 
dieser zu vermeiden. 

2.	Anwendungsgebiete 

Dieses Merkblatt gilt für die Verlegung von kera-
mischen Fliesen und Platten auf Trockenestri-
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chen, Hohlraumböden, Zement- sowie Gipsplat-
ten für Wand und Boden. 

3.	Materialien 

3.1	 Untergründe für Boden 
Als Trockenestrich wird eine Tragschicht, mit 
möglicher Dämmschicht, als Fußbodenaufbau 
über die Rohdecke zur anschließenden Verle-
gung eines Bodenbelages bezeichnet. Sie sind 
gemäß ON-R 23415 (Trockenestriche aus Gips) 
zu montieren. 

1.3.1	Gipskartonplatten/Gipsfaserplatten 
Bei der Verlegung von keramischen Fliesen und 
Platten wäre eine doppelte Beplankung vorteil-
haft. Bei Sanitärausstattungen (z. B. wandhän-
gende Bidet- und WC-Schalen, Waschtische, 
Haltegriffe, Boiler, Stützgriffe und Klappsitze für 
barrierefreie Ausstattung) ist eine doppelte Be-
plankung inkl. Trägerplatte unter dieser aber auf 
jeden Fall notwendig. Details hierzu findet man 
in der ÖNORM B 3415. Das maximale Fliesen-
gewicht inkl. Kleber darf 35 kg/m² nicht über-
schreiten. 

Die bei der Montage entstehenden Fugen und 
Fugenstöße sind mit von Herstellern empfohle-
nen Spachtelmassen so zu verspachteln, dass 
die Spachtelmasse nur im unmittelbaren Fu-
genbereich aufgebracht wird (Ausführungsstufe 
1 gemäß ÖNORM B 3415). Die auf Gipsbaustoffen 
notwendigen Grundierungen sind entsprechend 
den Empfehlungen des Kleberherstellers zu ver-
wenden. 
 

1.3.2	Entkoppelung 
Als Entkoppelung können Platten, Matten aber 
auch andere vom Hersteller empfohlenen Pro-
dukte angewendet werden. 

3.2	 Materialien für die Verlegung 
Grundierungen, Verbundabdichtungen, Flie-
senkleber, Fugenmörtel und Silikone sind ge-
mäß ÖNORM B 3407 und den jeweiligen Herstel-
lerangaben auszuwählen. 

4.	Ausführung 

Das Ausgleichen auf Trockenbaustoffen ist nicht 
zulässig. 
Im Bodenbereich ist bei völlig stabilem Unter-
grund ein gleichmäßiger Höhenausgleich (Aus-
füllen bei Fußbodenheizungen) in gleichmäßiger 
Schichtstärke mit einem für das Estrichsystem 
freigegebenen Material zulässig. 
 
4.1	 Trockenestrich 
Die Maßnahmen zum Schutz von Feuchtigkeits-
einwirkung bei den Beanspruchungsklassen W1-
W3 sind der ÖNORM B 3407 zu entnehmen. Das 
vollflächige Aufliegen der Unterkonstruktion ist 
sicherzustellen und vom Vorgewerk und/oder 
der ÖBA für die Fliesenverlegung schriftlich frei 
zu geben. 

Die Verlegung von keramischen Fliesen ist gene-
rell bis zu einer Kantenlänge von 30 cm x 30 cm 
erlaubt. Bei größeren Formaten ist die Anwen-
dung schriftlich mit dem Hersteller des Trocke-
nestrichs und der Klebstoffindustrie abzuklären. 
Die Verlegung hat, unabhängig von der Größe, 
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im Dünnbett- sowie im Buttering-Floating-Ver-
fahren und mit einem Entkoppelungssystem zu 
erfolgen. Die Vorgaben vom Klebstoffhersteller 
sind genau einzuhalten. 

Für die Verklebung sind Klebstoffsysteme zu 
verwenden, die die Plattenoberfläche durch das 
Anmachwasser des Klebers nur kurzzeitig bean-
spruchen. Die Estrichoberfläche ist durch einen 
geeigneten Vorstrich abzusperren. Es sind nur 
systemverträgliche Produkte zu verwenden, die 
auch vom jeweiligen Hersteller ausdrücklich für 
die entsprechenden Einsatzbereiche, Fliesenfor-
mate und Untergründe freigegeben sind. Die er-
forderlichen Mindestauftragsstärken sind zwin-
gend einzuhalten. 

Feldbegrenzungen sind nach ÖNORM B 3407 
auszuführen. 

Die Estrichelemente müssen im Verband laut 
ON-R 23415 verlegt sein. Eine durchgängige kraft-
schlüssige Verbindung der einzelnen Elemente 
ist Pflicht und vom Estrichverleger sicherzustel-
len. Bei Klebeverbindungen ist die Aushärtezeit 
des Klebers zu beachten, bevor die Verlegung 
der Fliesen erfolgen kann. Für die zulässigen 
Ebenheitstoleranzen ist die ÖNORM   DIN 18202 
heranzuziehen. Trockenestriche mit Fußboden-
heizung können nach Herstellerangaben inte-
griert werden. Ein mindestens 10 mm dicker 
Rand-Dämmstreifen ist an Wänden und anderen 
aufgehenden Bauteilen anzubringen. Bei Feuer-
schutzanforderungen ist der Rand-Dämmstrei-
fen gemäß dem Prüfzeugnis des Herstellers 
auszuführen. Der Rand-Dämmstreifen muss in 
seiner Lage für die gesamte Dauer der Verlegung 

fixiert werden. Die überstehenden Teile des 
Randdämmstreifen müssen vom Verleger der 
Verbundabdichtung entfernt werden. Vom Her-
steller des Oberbelags ist sicherzustellen, dass 
eine Entkopplung zwischen Bodenbelag und 
Wandbelag hergestellt wird.
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